
 

 

 
 

GEMEINDE HOHENHAMELN 

DER GEMEINDEWAHLLEITER 

                                               Hohenhameln, 14.08.2025 

 

BEKANNTMACHUNG 

 

Berufung einer Ersatzperson in den 

Rat der Gemeinde Hohenhameln 

 

Der auf den Wahlvorschlag der Freien Demokratischen Partei (FDP) als 

Mitglied des Rates der Gemeinde Hohenhameln gewählte Bewerber Malte 

Cavalli, Hohenhameln, hat mit Schreiben vom 16.07.2025 mitgeteilt, 

dass er sein Mandat im Rat der Gemeinde Hohenhameln zum 25.09.2025 

niederlegt. 

 

Gemäß § 44 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) geht der 

Sitz im Gemeinderat auf die nächste Ersatzperson des Wahlvorschlags 

über, auf den der Ausgeschiedene gewählt worden ist. 

Malte Cavalli ist durch Personenwahl auf den Wahlvorschlag der Freien 

Demokratischen Partei (FDP) in den Rat der Gemeinde Hohenhameln ge-

wählt worden. Gemäß § 38 Abs. 2 NKWG sind Ersatzpersonen für die durch 

Personenwahl gewählten Bewerberinnen/Bewerber die nicht gewählten Be-

werberinnen/Bewerber des Wahlvorschlags, die mindestens eine Stimme 

erhalten haben. Ihre Reihenfolge richtet sich nach der Höhe der auf 

sie entfallenen Stimmenzahlen. 

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 14.09.2021 mit der 

Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses zugleich die Personen und 

ihre Reihenfolge festgestellt. 

 

Danach ist auf den Wahlvorschlag der Freien Demokratischen Partei 

(FDP) die nächste Ersatzperson durch Personenwahl und nunmehr der 

freigewordene Sitz im Rat der Gemeinde Hohenhameln auf 

 

Corinna Szanwald, Equord 

 

übergegangen. 

 

Frau Szanwald hat mit Schreiben vom 07.08.2025 den Sitz angenommen. 

 

Eine schriftliche Mitteilung über den Ausschluss bzw. das Ausscheiden 

aus der Partei liegt nicht vor (§ 44 Abs. 2 NKWG). 

 

Gegen diese Feststellung kann gemäß § 46 Abs. 3 NKWG binnen zwei Wo-

chen nach der Bekanntgabe Wahleinspruch bei mir erhoben werden. 

 

Ein Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 

 

gez. 

Uwe Semper 

 


